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Norm

AsylG 1997 §7;

FlKonv Art1 AbschnA Z2;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2001/20/0303 E 17. September 2003 RS 1

Stammrechtssatz

Für die Annahme einer asylrechtlich relevanten Verfolgung aus Gründen der politischen Gesinnung reicht es aus, dass

eine staatsfeindliche politische Gesinnung zumindest unterstellt wird und die Aussicht auf ein faires staatliches

Verfahren zur Entkräftung dieser Unterstellung nicht zu erwarten ist (Hinweis E vom 30. September 1997, 96/01/0871,

und vom 12. September 2002, Zl. 2001/20/0310), oder dass die Strafe für ein im Zusammenhang mit einem ethnischen

oder politischen Kon@ikt stehendes Delikt so unverhältnismäßig hoch festgelegt wird, dass die Strafe nicht mehr als

Maßnahme einzustufen wäre, die dem Schutz legitimer Interessen des Staates dient (Hinweis E vom 16. September

1999, Zl. 98/20/0543, und vom 17. September 2003, Zl. 99/20/0126, mit weiteren Nachweisen).
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